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Erste Frühlingsboten am Rosenbach 

Oft schon im Januar durchbrechen die kleinen, weißen Blüten des Schneeglöckchens die 
Schneedecke und läuten langsam den Anfang des Frühjahrs ein. Auf den ersten Blick 
filigran, sind die kleinen Blüher sehr robust und begeistern mit großer Sortenvielfalt. 



 

Aus der Gemeinderatssitzung am 24.02.2022 
 

Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 
und des Haushaltsplanes 2022 
 

Der Entwurf für das Haushaltsjahr 2022 sieht einen 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.409.090,00 € und 
Auszahlungen in Höhe von 2.365.050,00 € vor. Somit 
beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 44.040,00 €, dies 
sind 34.000 € weniger als im letzten Jahr. Auf der 
Ertragsseite sind die wesentlichsten Posten: 
 1.017.430 € Steuereinnahmen 
    315.600 € Allgemeine Zuweisungen vom Land 
    413.400 € Zuweisungen für Kita`s vom Land 
      85.150 € Straßenlastenausgleich vom Land 
 

Die größten Aufwendungen sind geplant für: 
 1.083.930 € Kindertagesstätten 
    506.680 € Umlage an den Landkreis 
    411.480 € Bauhof, Straßenreparatur, Winterdienst 
    178.940 € Verwaltungsumlage an die Stadt Löbau 
 

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die 
Gewerbesteuer sollen unverändert wie im Vorjahr 
bleiben. Der Schuldenstand zum Ende des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 235.251,96 €, das 
sind 151 € pro Kopf. 
Die größte Investition aus Eigenmitteln ist die 
Anschaffung eines Tankers für unsere Freiwillige 
Feuerwehr. Hiermit soll das große Problem der 
Löschwasserbereitstellung gelöst werden. Je nach 
Mittelbereitstellung des Landesamtes für Straßenbau und 
Verkehr ist der Neubau eines Fußweges mit Haltestelle 
am Oberhof und der Neubau der Haltestelle an der 
Niederhofstraße im OT Herwigsdorf vorgesehen. Geplant 
sind auch im Bauhof die Anschaffung eines neuen 
Transporters, Einsatzkleidung für die Feuerwehr und 
Mobiliar für die Kindertagesstätten. 
 

Beratung und Beschlussfassung der 1. Änderung 
Außenbereichssatzung „Oberer Kümmelberg“ 
 

2002 beschloss die Gemeinde die Außenbereichssatzung 
„Oberer Kümmelberg“, da der Siedlungssplitter aufgrund 
seiner Distanz zum Dorfkern und die Trennung durch den 
Grünzug entlang des Rosenbaches dem Außenbereich 
zugehörig ist. 
Im Rahmen der 1. Änderung der Außenbereichssatzung 
soll nun der südliche Rand des Siedlungssplitters in den 
Satzungsbereich einbezogen werden, um eine einheitliche 
baurechtliche Bewertung zukünftiger Anfragen und 
Anträge zu ermöglichen. Dazu fasste am 21.10.2021 der 
Gemeinderat den Beschluss zur Aufstellung der 1. 
Änderung der Außenbereichssatzung „Oberer 
Kümmelberg“ gemäß § 35 Abs. 6 BauGB. Der nunmehr 
vorgelegte Entwurf wurde gebilligt und zur öffentlichen 
Auslegung bestimmt. Die Bekanntmachung erfolgt in 
diesem Blatt. 
 

Beratung und Beschlussfassung zu den Schließtagen 
der Kindertagesstätten 2022 
 

Der Gemeinderat beschloss folgende Schließtage für die 
Kindertagesstätten: 
Kinderhort „Gernegroß“ 
    Am 27.05.2022 und vom 23.12.2022 bis 30.12.2022. 
Kindertagesstätte „Rotsteinzwerge“ 
    Am 27.05.2022 und vom 23.12.2022 bis 30.12.2022. 

Wahl des Gemeindewahlausschusses  
 

Der Gemeinderat beriet in Vorbereitung der 
Bürgermeisterwahl am 12.06.2022 über die Bildung des 
Gemeindewahlausschusses. Die folgenden Mitglieder 
wurden einstimmig gewählt: 
 

Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses: 

Schmidt, Doreen 
 

Stellvertreter des Vorsitzenden:  

Meißner, Renate 
 

Beisitzer:  Junger, Ina  
Lock, Wilfried 
 

Stellv. Beisitzer: Neumann, Kathleen 
Hohlfeld, Carola 

 

Beratung und Beschlussfassung zur Planung für die 
Freiflächengestaltung Mittelhof im OT Herwigsdorf 
 

Wie bereits Ende des letzten Jahres berichtet, wurde für 
die Freifläche vor dem Dorfgemeinschaftshaus die 
Entwurfsplanung mit Kostenschätzung durch das 
Ingenieurbüro IBOS erstellt. Neben der Befestigung der 
Straßenflächen entstehen Parkflächen für Pkw und 
Fahrräder. Eine Anbindung an den Sportplatz ist mittels 
Fußweg geplant. Die Gesamtkosten betragen ca. 117 T€. 
Nach ausführlicher Beratung bestätigte der Gemeinderat 
die vorliegende Planung als Grundlage für die 
Beantragung von Fördermitteln. 
 
 

 
Abwasserzweckverband 

Löbau-Nord 

A         Z          V

Löbau-Nord 

 

Bekanntmachung  
 
 

die nächste öffentliche Verbandsversammlung 
des Abwasserzweckverbandes Löbau-Nord 
findet am 08.03.2022 um 17:00 Uhr statt. 
 

Ort 
Rathaus Große Kreisstadt Löbau 

Altmarkt 1 
02708 Löbau 

Ratssaal im Rathaus 
 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Bestätigung der Niederschrift zur 

Verbandsversammlung vom 23.11.2021 
3. Bürgerfragestunde 
4. Information und Beschlussfassung zu 

Kapazitätserweiterung Gewerbegebiet West II 
5. Information und Beschlussfassung Baumaßnahmen 

AZV Löbau Nord.   
6. Informationen und Beschlussfassung zum Haushalt 

2022 
7. Informationen und Beschlussfassung 

Nachtragshaushalt 2022 
8. Information und Beschluss zur Zusammenarbeit mit 

der Stadt Weißenberg.  
9. Allgemeines 
 
gez. Höhne 
Verbandsvorsitzender 
AZV Löbau-Nord 



Öffentliche Bekanntmachung der Bürgermeisterwahl 
in der Gemeinde Rosenbach am Sonntag, dem 12.06.2022 

I. Allgemeines 
 

Zu wählen ist der Bürgermeister der Gemeinde Rosenbach Die Stelle ist ehrenamtlich zu besetzen. Jeder 
Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber beinhalten. Die Mindestzahl an Unterstützungsunterschriften beläuft sich auf 
20 Unterschriften. 
  

Der eventuelle zweite Wahlgang für die Bürgermeisterwahl wird am Sonntag, dem 03.07.2022 stattfinden. 
 

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
 

1. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl frühestens am Tag nach dieser 
Bekanntmachung und spätestens am Donnerstag, dem 07.04.2022 bis  
18 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses zu den allgemeinen Sprechzeiten in der 
Gemeindeverwaltung Rosenbach, Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach, schriftlich einzureichen. 

 

Aufgrund der pandemischen Gesamtsituation wird für die Einreichung der Wahlvorschläge um eine vorherige 
telefonische Terminvereinbarung gebeten, um unnötige Wartezeiten und somit Kontakte zu vermeiden (Tel. 03585 
832703).  
 

2. Wahlvorschläge können von Parteien, Wählervereinigungen und von Einzelbewerbern eingereicht werden. Jede 
Partei, jede Wählervereinigung und jeder Einzelbewerber kann nur einen Wahlvorschlag einreichen. 
3. Wahlvorschläge für die erste Wahl gelten auch für den eventuellen zweiten Wahlgang, sofern sie nicht bis 

Freitag, den 17.06.2022, 18 Uhr zurückgenommen oder nach Maßgabe des § 44a Abs.2 Nr.2 KomWG geändert 
werden. An diesem Tag wird der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses für die Änderung oder 
Zurücknahme von Wahlvorschlägen bis 18 Uhr wie folgt erreichbar sein: Gemeindeverwaltung Rosenbach, 
Steinbergstraße 1,  02708 Rosenbach. 

III. Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
 

1. Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufzustellen. Die Wahlvorschläge müssen 
den Bestimmungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge wie im § 16 Kommunalwahlordnung (KomWO) 
entsprechen; die im § 16 (3) KomWO genannten Unterlagen sind den Wahlvorschlägen beizufügen. 
2. Vordrucke für Wahlvorschläge, Zustimmungserklärungen, Wahlrechtsbescheinigungen, Niederschriften über die 
Mitglieder- / Vertreterversammlungen zur Bewerberaufstellung einschließlich zugehöriger eidesstattlicher 
Versicherungen sind in der Gemeindeverwaltung Rosenbach, Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach erhältlich. 
 

IV. Hinweise auf Unterstützungsunterschriften 
 

1. Jeder Wahlvorschlag muss entsprechend der unter I. angegebenen Mindestzahl zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 
des Wahlvorschlags von Wahlberechtigten des Wahlgebietes, die kein Bewerber des Wahlvorschlags sind, 
unterschrieben sein (Unterstützungsunterschriften). 
 

2. Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des Wahlvorschlags in der Gemeindeverwaltung 
Rosenbach, Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach, zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten geleistet werden. 

 

Die Unterstützungsunterschrift muss vom Wahlberechtigten auf einem Unterschriftsformblatt eigenhändig unter 
Angabe des Tages der Unterzeichnung sowie des Familiennamens, Vornamens und der Anschrift der Hauptwohnung 
des Unterzeichners geleistet werden. Ein Wahlberechtigter kann für dieselbe Wahl nur für einen Wahlvorschlag eine 
Unterstützungsunterschrift leisten. Hat er seine Unterstützung für mehrere Wahlvorschläge geleistet, sind alle seine 
Unterschriften ungültig.  
Der Wahlberechtigte kann eine geleistete Unterstützungsunterschrift nicht zurücknehmen.  
Die Wahlberechtigten haben sich auf Verlangen auszuweisen.  
Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres körperlichen Zustandes die Unterzeichnung durch Erklärung vor 
einem Beauftragten der Verwaltung ersetzen wollen, haben dies bei dem Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses spätestens am siebenten Tag vor dem Ablauf der Einreichungsfrist für Wahlvorschläge 
schriftlich zu beantragen (bis Donnerstag, dem 31.03.2022); dabei sind die Hinderungsgründe glaubhaft zu machen. 
Das betrifft auch Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in Quarantäne befinden. 
3. Der Wahlvorschlag einer Partei, die im Sächsischen Landtag oder seit der letzten Wahl im Gemeinderat aufgrund 
eines eigenen Wahlvorschlags vertreten ist, bedarf gemäß § 6b (3) KomWG keiner Unterstützungsunterschriften. 
Dies gilt entsprechend für den Wahlvorschlag einer Wählervereinigung, wenn er von der Mehrheit der für die 
Wählervereinigung Gewählten, die dem Gemeinderat zum Zeitpunkt der Einreichung angehören, unterschrieben ist. 
Darüber hinaus bedarf gemäß § 41 (3) KomWG auch ein Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften, der als 
Bewerber den amtierenden Amtsinhaber enthält.  
Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen bedürfen dann der 
Unterstützungsunterschriften, wenn dies für mindestens einen Wahlvorschlagsträger erforderlich ist. 
 

V. Hinweis auf die Durchführung verbundener Wahlen 
Die Bürgermeisterwahl wird gemäß § 57 (2) KomWG organisatorisch mit der Landratswahl verbunden. 
 
Rosenbach, 02.03.2022         Höhne  

Bürgermeister 
 
 



Bekanntmachungen 
 

 Das Mitteilungsblatt für den Monat April erscheint 
am 31.03.2022  

  Redaktionsschluss ist der 24.03.2022 
 

 Sirenenprobelauf 
   Mittwoch, 02.03.2022 15.00 Uhr 
 

 Termine Abfallentsorgung 
 

 
 
 
 
 

 

 

Die kostenlose Annahme von sperrigen 
 Grünabfällen (Baumverschnitt) erfolgt: 

 

 Deponie am Stadtweg im OT Herwigsdorf:  
 Samstag, 09.04.2022            14.00 - 16.00 Uhr 

Samstag, 23.04.2022             14:00 - 16:00 Uhr 
 

 

Veranstaltung 
 

 Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 
Donnerstag, den 24.03.2022 um 19.30 statt. 

Achtung!!! Es stehen nur sehr wenige 
Besucherplätze zur Verfügung. 

 

 

Die Landfrauen informieren 
 

 

Am Mittwoch 02.03.2022 findet die nächste 
Wanderung statt.  

Wir treffen uns 14.00 Uhr an der Schule 
(auch bei schlechtem Wetter) 

 

� � �  � � � 

 

Am Dienstag, dem 15.03.2022 treffen sich die 
Landfrauen zu einem gemütlichen Beisammensein 

ab 18:00 Uhr im Einkehrhaus.  
 

 � � �  � � � 

 

Der Seniorennachmittag findet am Mittwoch, dem 
16.03.2022 um 14.30 Uhr in der Schule statt.  

 

 � � �  � � � 
 
 

Es grüßen die Landfrauen 
 

 

Verantwortlich für den amtlichen Teil des 
Mitteilungsblattes: 
R. Höhne, Bürgermeister 
Gemeindeverwaltung Rosenbach 
Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach 
Tel.: 0 35 85 / 83 27 03 Fax: 0 35 85 / 86 25 24 
E-Mail:   info@gemeinde-rosenbach.de,  
Homepage:  www.gemeinde-rosenbach.de 
Öffnungszeiten: 
Dienstag           9.00 –12.00 Uhr/14.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag           9.00 –12.00 Uhr/14.00 – 18.00 Uhr 
Achtung! Termine mit dem Bürgermeister bitten wir vorher 
telefonisch zu vereinbaren!! 

Der Hundertjährige prophezeit für März 
 

 

Der Monat beginnt mit Kälte. Doch schon am 
nächsten Tag scheint die Sonne bis zum 4. 

Danach wird es bis zum 12. wechselhaft 
mit Wind, Regen, und Schnee. Trübes, 

windiges, warmes und regnerisches 
Wetter bis zur Monatsmitte. Danach 

sinkt die Temperatur und es schneit immer wieder. 
Heftiger Wind kommt auf. Um den 24. beruhigt 

sich das Wetter. Es bleibt jedoch wechselhaft und 
trüb bis zum Monatsende.  

 

Freiwillige Feuerwehr Rosenbach 
 
 

Die Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Rosenbach  

findet am 
 

Freitag, den 11.03.2022, 19.00 Uhr 

im Vereinshaus des Rassegeflügel- 
und Kaninchenzüchtervereins 

statt. 
 
 

Tagesordnung: 
 

  1. Begrüßung 
 

  2. Abendessen 
 

  3. Rechenschaftsbericht des Gemeinde- 
      wehrleiters 
 

  4. Rechenschaftsbericht des Jugendwarts 
 

  5. Diskussion 
 

  6. Verschiedenes 
 

  7. Beförderungen und Ehrungen 
 
 
 

    gez. Kregel 
    Gemeindewehrleiter 
 
 
 
 

Ortsfeuerwehr Bischdorf  
Freitag, 18.03.2022 19:30 Uhr  
praktische Ausbildung / Funk 
 

Ortsfeuerwehr Herwigsdorf 
Dienstag, 15.03.2022 ab 18:00 Uhr 
praktische Ausbildung 
 

Jugendfeuerwehr 
Samstag, 05.03.2022 Beginn: 10:00 Uhr  
Fasching auf dem Eis der Kreisjugendfeuerwehren  
in Jonsdorf 
 

 

Restabfall 08.03. / 22.03. 
Bioabfall 15.03. / 29.03. 
Gelbe Tonne 02.03. / 30.03. 

Blaue Tonne 10.03. 



G E B U R T S T A G S J U B I L A R E 
Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich und wünschen ihnen alles Gute, 

Gesundheit und Wohlergehen. 
 

OT Bischdorf 

am 18.03.  Herr Klaus Zimmer    zum 85. Geburtstag  
 
 
 
 

OT Herwigsdorf  

am 04.03.  Frau Gertraude Klyscz  zum 78. Geburtstag  
  

am 08.03.  Herr Manfred Schiede  zum 70. Geburtstag 
am 12.03.  Frau Gerda Hänsch   zum 94. Geburtstag 
am 16.03.  Frau Karin Krause   zum 76. Geburtstag 
am 18.03.  Frau Edda Lange   zum 78. Geburtstag 
am 30.03.  Herr Willi Keller   zum 84. Geburtstag 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bekanntmachung 

Aufstellungsbeschluss und Öffentliche Auslegung des Entwurfs 1. Änderung der Außenbereichssatzung „Oberer 

Kümmelberg“, OT Bischdorf 
 

Der Gemeinderat Rosenbach hat in seiner Sitzung am 21.10.2021 die Aufstellung der 1. Änderung 

Außenbereichssatzung „Oberer Kümmelberg“, OT Bischdorf gem. § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen und 

am 24.02.2022 zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 

Der räumliche Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan nachrichtlich wiedergegeben. Maßgebend für den 

Geltungsbereich ist allein die zeichnerische Festsetzung im Entwurf der Außenbereichssatzung. 

2002 beschloss die Gemeinde Rosenbach die Außenbereichssatzung „Oberer Kümmelberg“, da der Siedlungssplitter 

aufgrund seiner Distanz zum Dorfkern und die Trennung durch den Grünzug entlang des Rosenhainer Wassers nicht mehr 

an dessen Bebauungszusammenhang teilnimmt und somit dem Außenbereich zugehörig ist. Im Rahmen der 1. Änderung 

der Außenbereichssatzung soll nun der südliche Rand des Siedlungssplitters in den Satzungsbereich einbezogen werden, 

um eine einheitliche baurechtliche Bewertung zukünftiger Anfragen und Anträge zu ermöglichen.  

  Übersichtskarten                                                                        

     

             Standort Satzungsgebiet           

                                                                                                          

             Abgrenzung rechtskäftige Satzung -    

             1.Änderung 

Mit der Aufstellung der Satzung wird keine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 

Maßgabe des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder des Landesrechts unterliegen, begründet. Ebenso 

wird kein Schutzgut i. S. der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie beeinträchtigt. 

Der Entwurf 1. Änderung der Außenbereichssatzung „Oberer Kümmelberg“ liegt mit seiner Begründung vom 10. März bis 

einschließlich 14. April 2022 in der Gemeindeverwaltung Rosenbach, Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach, Flur 1. 

Obergeschoss, während folgender Zeiten aus: 

Montag / Mittwoch /Freitag        9:00 Uhr - 11:30 Uhr  

Dienstag                      9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr 

Donnerstag                9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 18:00 Uhr 

Es gelten die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus-SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-

Infektionsschutzverordnung in der jeweils gültigen Fassung). Fragen zum Verfahren oder zu den Inhalten des 

Satzungsentwurfs können auch telefonisch unter (03585) 83 27 03 oder per E-Mail unter info@gemeinde-rosenbach.de 

gestellt werden. Diese werden zeitnah fernmündlich beziehungsweise per E-Mail beantwortet.  

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die Planungsunterlagen können während des o. g. Auslegungszeitraums auch im 

Internet auf dem Zentralen Landesportal Bauleitplanung des Freistaates Sachsen unter www.bauleitplanung.sachsen.de 

 



sowie auf der Internetseite der Gemeinde Rosenbach, www.Gemeinde-rosenbach.de unter Bürgerbeteiligung eingesehen 

werden. 

Während der öffentlichen Auslegung hat jedermann die Möglichkeit, Einsicht in den Entwurf 1. Änderung  

Außenbereichssatzung „Oberer Kümmelberg“ zu nehmen und Stellungnahmen an die Gemeindeverwaltung Rosenbach, 

Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach zu senden oder während der oben genannten Zeiten zur Niederschrift bei der 

Gemeindeverwaltung vorzubringen oder abzugeben. Stellungnahmen, die nicht während der Auslegungsfrist abgegeben 

werden, können bei der Beschlussfassung über die Außenbereichssatzung unberücksichtigt bleiben (§ 3 Absatz 2 Satz 2 

Halbsatz 2 BauGB). 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage § 3 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 

6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-Grundverordnung und des Sächsischen Datenschutzgesetzes. Geben Sie Ihre 

Stellungnahmen ohne Absenderangaben ab, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung Ihrer 

Stellungnahme. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der „Information über die Datenverarbeitung im Bereich des 

Bauleitplanverfahrens“, die ebenfalls mit ausliegt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zur Einleitung einer 

Normenkontrolle unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 

Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

 

 

Rosenbach, den 02.03.2022  Roland Höhne 

Bürgermeister 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 


